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Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
EU Europäische Union
IV Invalidenversicherung
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
ZGB Zivilgesetzbuch
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge
SIS Schengener Informationssystem
ETIAS Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem
BGIAA Bundesgesetz über das Informationssystem für den Ausländer- und den

Asylbereich

DFJP Département fédéral de justice et police
DFF Département fédéral des finances
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CdG Les Commissions de gestion
EPF École polytechnique fédérale
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
UE Union européenne
AI Assurance-invalidité
DFI Département fédéral de l'intérieur
PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
CC Code civil
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité
SIS Système d'information Schengen
ETIAS Système européen d’information et d’autorisation concernant les

voyages
LDEA Loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des

étrangers et de l’asile
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit privé

Die durch eine Motion Fiala (fdp, ZH) zum Thema Stalking (Mo. 08.3495) angestossene
Evaluation von Art. 28b ZGB konnte im Jahr 2015 abgeschlossen werden. Am 7. Oktober
2015 stellte der Bundesrat die Evaluationsergebnisse vor. Der Schutz von
gewaltbetroffenen Personen sei demzufolge teilweise unbefriedigend. Hohe
Anforderungen im Zivilprozess sowie die uneinheitliche Praxis der vielen Gerichte in
der Schweiz stellten die Hauptprobleme dar. Zudem werde die Norm in den Kantonen
sehr unterschiedlich umgesetzt und die Koordination zwischen polizeilichen und
zivilrechtlichen Massnahmen sei verbesserungswürdig.

Zum effektiveren Schutz von Gewalt- und Stalking-Opfern schickte der Bundesrat am
selben Tag einen Vorentwurf in die Vernehmlassung. Verschiedene Änderungen im Zivil-
und im Strafrecht sollen die Situation gewaltbetroffener Personen verbessern. Ein
Kontakt- oder Rayonverbot soll künftig mittels elektronischer Fussfessel oder Armband
durchgesetzt werden, um zu verhindern, dass sich der Täter dem Opfer trotz Verbot
weiterhin nähern kann. Durch die Abschaffung von Schlichtungsverfahren und
Gerichtskosten sollen Hürden im Zivilprozessrecht abgebaut werden. Ausserdem soll
das Opfer ein Strafverfahren in Zukunft nicht mehr verhindern können, wenn die
Täterin oder der Täter bereits wegen Gewalt verurteilt worden ist. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 07.10.2015
KARIN FRICK

Institutions et droits populaires

Politique gouvernmentale

Der Geschäftsbericht des Bundesrats 2018 wurde von den Räten in der Sommersession
2019 beraten. Im Geschäftsbericht legt die Regierung Rechenschaft über die
Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten in einem Berichtsjahr ab. In den Ratsdebatten
berichten die Vertreterinnen und Vertreter der Aufsichtskommissionen über die
Beratungen, die sie mit den Bundesrätinnen und Bundesräten zum Geschäftsbericht
geführt haben. National- und Ständerat nehmen dann in Form eines Bundesbeschlusses
Kenntnis von diesem Bericht. 
Für die GPK berichteten Anne Seydoux-Christe (cvp, JU) im Ständerat und Doris Fiala
(fdp, ZH) im Nationalrat. Die GPK hätten mit der Regierung zwei Querschnittthemen
behandelt, deren Auswertungen noch ausstünden: den Umgang der Departemente mit
Kritik durch Bürgerinnen und Bürger bei Aufsichtsbeschwerden sowie die Ferien- und
Zeitguthaben der Topkader in der Bundesverwaltung. Die Fragen der GPK seien vom
Bundesrat zufriedenstellend beantwortet worden und man beantrage deshalb die
Genehmigung des Geschäftsberichts. 
In der Folge berichteten Subkommissionssprecherinnen und -sprecher gestützt auf den
Geschäftsbericht über die einzelnen Departemente. Sowohl im Ständerat als auch im
Nationalrat stand dabei die Cyberabwehr im VBS im Zentrum. Er könne mit Genugtuung
feststellen, dass sich der Bund der Dringlichkeit dieses Themas bewusst sei, führte
Damian Müller (fdp, LU) im Ständerat aus. Insbesondere durch die Cyberattacke auf die
RUAG sei das VBS sensibilisiert worden und habe den Aktionsplan Cyberdefence
ausgearbeitet, berichtete hierzu Ida Glanzmann (cvp, LU) in der grossen Kammer. Beim
EDA stand die Frage «Wie weiter mit dem Brexit?» im Zentrum. Damien Müller führte
aus, dass ein geordneter Übergang mit insgesamt fünf unterzeichneten Abkommen
möglich sein sollte. Ida Glanzmann berichtete bei der Präsentation des EDA über die
Diskussionen um den aufgeschobenen Beitritt der Schweiz zum
Kernwaffenverbotsvertrag. Entgegen einer angenommenen Motion Sommaruga (sp, GE;
Mo. 17.4241) wolle man im Moment nur einen Beobachterstatus anstreben, um die
Neutralität der Schweiz nicht zu gefährden. Beim WBF wurde in beiden Räten über den
ETH-Bereich berichtet. Gegenstand waren die medial begleiteten Vorwürfe gegen
verschiedene Personen an der ETH Zürich, Mobbing, Korruption sowie Amts- und
Machtmissbrauch betrieben zu haben. Die GPK sei nach intensiven Gesprächen mit den
Verantwortlichen der ETH zur Überzeugung gelangt, dass es einen Kulturwandel
brauche, führte Yvonne Feri (sp, AG) im Nationalrat aus. Die Oberaufsicht über die ETH
unterliege Bundesrat Parmelin und der sei sich der Situation bewusst, versicherte
Joachim Eder (fdp, ZG) im Ständerat. Ein weiteres WBF-Thema in beiden Räten waren

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.06.2019
MARC BÜHLMANN
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die Kriegsmaterialausfuhren. Man habe ja manchmal das Gefühl, die Schweiz liefere
Waffen an Schurkenstaaten, so Joachim Eder in der kleinen Kammer. Dies sei aber
mitnichten der Fall. Vielmehr stehe die Schweiz hinsichtlich Transparenz von
Waffenexporten international an erster Stelle. Man habe aber Fragen im Zusammenhang
mit Medienberichten über Schweizer Handgranaten und Sturmgewehre, die angeblich
im Jemen-Krieg aufgetaucht seien, klären können – so Yvonne Feri im Nationalrat. Beim
EFD wurden die Rolle der Finma und die Cyberrisiken für den Finanzplatz Schweiz
diskutiert. Die Finma nehme ihre Aufsicht gut wahr und das «interdepartementale
Kompetenzgerangel» beim Thema Cyberrisiken habe sich erledigt: Die Federführung
und die Koordination liegen beim EFD, das VBS ist zuständig für die Cyberdefence und
das EJPD für die Cyberkriminalität. Von speziellem Interesse war die Postauto-Affäre,
auf die der Bundesrat im Geschäftsbericht auf Geheiss der GPK in einem eigenen
Kapitel eingehen musste. Diesem Auftrag sei die Exekutive nachgekommen, berichtete
Claude Hêche (sp, JU) im Ständerat. Die Aufarbeitung der Affäre sei jedoch noch nicht
abgeschlossen. Darüber hinaus erwähnte Hêche bei der Berichterstattung zum EDI die
Gesundheitskosten, deren Wachstum als problematisch betrachtet werde.
Gesundheitsminister Alain Berset habe aber alle Fragen der GPK beantworten können.
Peter Föhn (svp, SZ) und Valérie Piller Carrard (sp, FR) berichteten schliesslich über die
Bundeskanzlei und das EJPD. Bei der Bundeskanzlei standen Fragen zur Entwicklung bei
Vote Electronique im Vordergrund. Die GPK würden die Problematik eng begleiten, so
die Subkommissionssprecherin bzw. der Subkommissionssprecher. Hauptthema beim
EJPD war die Terrorismusbekämpfung. Es gebe nach wie vor ein Sicherheitsrisiko für
die Schweiz und die Kantone; mit verschiedenen Projekten und vor allem dem
anstehenden neuen Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus würde hier aber viel unternommen. 
In beiden Räten fasste Ueli Maurer in seiner Funkion als Bundespräsident ein paar der
erreichten Ziele im Rahmen der drei Leitlinien (Wohlstandsicherung; nationaler
Zusammenhalt und internationale Zusammenarbeit; Sicherheit und verlässliche
internationale Partnerschaften) zusammen. Er bedankte sich am Schluss für die sehr
offene und konstruktive Zusammenarbeit mit den GPK. Der Bundesrat profitiere sehr
von den Fragen und Hinweisen einer Kommission, «die sehr oft unterhalb des Radars
arbeitet, das aber sehr intensiv und gut macht». 2

Politique étrangère

Relations avec l'UE

Die Vorlage zur Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands zur Errichtung eines
Rahmens für die Interoperabilität zwischen den verschiedenen EU-
Informationssystemen gelangte in der Herbstsession 2020 in den Nationalrat. Die
Vorlage beinhaltete zwei EU-Verordnungen zur Vernetzung der europäischen
Informationssysteme. Einerseits ging es um das Europäische Suchportal, welches die
parallele Abfrage unterschiedlicher Informationssysteme ermöglicht. Andererseits ging
es um einen gemeinsamen Dienst für den Abgleich biometrischer Daten, einen Speicher
für Identitätsdaten und einen Detektor für Mehrfachidentitäten. Die vorberatende SiK-
NR hatte vorgeschlagen, auch das ETIAS-System in die Vorlage aufzunehmen, da die
ETIAS-Vorlage bei der Verabschiedung des vorliegenden Geschäfts durch den
Bundesrat noch nicht vom Parlament beschlossen worden war und deshalb nicht hatte
aufgeführt werden können. Kommissionssprecherin Doris Fiala (fdp, ZH) betonte in der
Ratsdebatte die Wichtigkeit der Interoperabilität zwischen den EU-
Informationssystemen für die innere Sicherheit der Schweiz. Durch die dadurch
möglichen vernetzten Abfragen würden die Informationssysteme der Polizei, der
Grenzkontrolle und der Migrationsbehörden verbessert. Bundesrätin Keller-Sutter habe
gegenüber der Kommission überzeugend dargelegt, dass Schwerstkriminalität und
Terrorismus global sind und die Schweiz daher ein Teil der europäischen
Sicherheitsarchitektur sein müsse. Mauro Tuena (svp, ZH) äusserte sich zur Ambivalenz
der SVP-Fraktion in ihrer Entscheidungsfindung. Einerseits befürworte die SVP
Sicherheit, andererseits lehne sie die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes –
also die automatische Rechtsübernahme – ab. Eine Minderheit Marti (sp, ZH) wollte den
Diskriminierungsschutz in der Vorlage stärken. Zwar gebe es einen Verweis darauf, dass
in der nationalen Gesetzgebung Massnahmen zur Vorbeugung von Diskriminierung
beschlossen werden müssten, doch ein blosser Verweis habe nicht den gleichen
Stellenwert wie eine explizite Verankerung, bemängelte Marti. Sie merkte darüber
hinaus an, dass für die SP Grund- und Menschenrechte im Zentrum stünden und dass
die Bekämpfung illegaler Migration gleichzeitig auch reguläre Migration ermöglichen
und das Recht auf Asyl gewährleisten müsse. Zudem kritisierte sie «die Entwicklung

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.12.2020
AMANDO AMMANN
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Europas zu einer Festung», wo doch die EU «nicht als eine Festung, sondern als
Friedensprojekt entstanden» sei. Die Fraktion der Grünen beschloss, den
Minderheitsantrag von Nationalrätin Marti zu unterstützen, sich in der
Gesamtabstimmung aber zu enthalten, insbesondere wegen Bedenken hinsichtlich des
Datenschutzes und des Grundrechtschutzes. Die anwesende Bundesrätin Karin Keller-
Sutter versuchte die Befürchtungen bezüglich Datenschutz zu zerstreuen und erklärte,
dass durch die Vernetzung der Informationssysteme nicht mehr Daten erhoben oder
gespeichert würden als bisher. Auch die Zugriffsrechte der nationalen Behörden
blieben unverändert, nur die Datenverfügbarkeit werde verbessert, stellte die
Bundesrätin klar. Das Anliegen der Minderheit Marti begrüsste die Bundesrätin zwar
inhaltlich, doch sie argumentierte, dass es durch die EU-Verordnungen bereits erfüllt
werde. Der Minderheitsantrag wurde in der Folge mit 124 zu 64 Stimmen abgelehnt. Den
Entwurf nahm der Nationalrat in der Gesamtabstimmung mit 156 zu 5 Stimmen (bei 27
Enthaltungen der Grünen) an. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der
SVP-Fraktion. Da die grosse Kammer, wie von der SiK-NR vorgeschlagen, auch das ETIAS
in die Vorlage aufnahm, wich der Beschluss geringfügig vom Entwurf des Bundesrats
ab. 3

Da der Nationalrat die Übernahme der Rechtsgrundlagen über die Einrichtung, den
Betrieb und die Nutzung des SIS in der Herbstsession 2020 abgelehnt hatte und dies
einem Nichteintreten gleichkam, musste er nach den Änderungen des Ständerats in der
Wintersession 2020 eine erneute Eintretensdebatte führen. Thomas Rechsteiner (cvp,
AI) hielt als Sprecher der SIK-NR fest, dass die Bedenken des Nationalrats hinsichtlich
des Bundesbeschluss zum SIS vom Ständerat und von der Kommission aufgenommen
worden seien. Einerseits werde der Datenschutz nun durch die verstärkte Koordination
zwischen EDÖB, Kantonen und Europäischem Datenschutzbeauftragten gewahrt.
Andererseits habe man die Formulierung des Beschlusses geändert, sodass die
Rückführungsrichtlinie keine Anwendung auf den Vollzug der Landesverweisung habe.
Die Kommission beantragte dem Nationalrat daher, auf die Vorlage einzutreten und
damit einen Beitrag zur Sicherheit der Schweiz zu leisten. Für die FDP sei die Sicherheit
eine prioritäre Staatsaufgabe, so Doris Fiala (fdp, ZH). Das SIS sei dabei ein
unverzichtbares Instrument für Sach- und Personenfahndungen, die Schweiz tätige
täglich über 300'000 Abfragen. Auch die GLP setzte sich für die Erweiterung des
Schengen-Beistzstands ein, unter anderem weil die neue Gesetzgebung auch Opfer von
Menschenhandel und Zwangsheirat schütze. Selbst die SVP, die in der Herbstsession
noch eine unheillige Allianz mit den Grünen eingegangen war und das Geschäft
abgelehnt hatte, war mit den Anpassungen des Ständerats zufrieden und beantragte die
Annahme des neuen Entwurfs. Und auch die SP, deren geschlossene Stimmenthaltung
in der Herbstsession die Ablehnung begünstigt hatte, empfahl die Annahme, da ihre
Forderungen nach einem verbesserten Datenschutz erfüllt worden seien. Damit
verblieben auf der Gegenseite nur die Grünen, die durch die Minderheit Fivaz (gp, NE)
einen Antrag auf Nichteintreten stellten. Fivaz argumentierte, dass sich seit der
Herbstsession bezüglich des Datenschutzes und des Ausländerrechts nichts
Grundlegendes geändert habe. Die verdeckte Verschärfung des Ausländer- und
Integrationsrechts sei nicht nötig, um die Vorlage umzusetzen, und verstosse gegen den
Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Unterstützung erhielt er von seiner Parteikollegin
Marionna Schlatter (gp, ZH), welche die repressive Politik Europas an den
Aussengrenzen kritisierte. Schlatter forderte den Nationalrat auf, sich gegen
Verschärfungen zu wehren, die in einer Vorlage enthalten seien, zu deren Annahme
«man quasi gezwungen sei». Die anwesende Bundesrätin Keller-Sutter warnte davor,
den Nichteintretensantrag anzunehmen, da dies den Austritt aus dem Schengen-
Verbund zur Folge hätte. Der Nationalrat beschloss mit 149 zu 30 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) auf die Vorlage einzutreten und nahm diese mit 148 zu 32 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) an. Der Widerstand der Grünen reichte nach dem Meinungsumschwung
der SP und der SVP nicht aus, um das Geschäft zu versenken. 
In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage zur Änderung des BGIAA vom Nationalrat
mit 157 zu 37 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und vom Ständerat mit 41 Stimmen (bei 1
Enthaltung) angenommen. Auch die Vorlage zum SIS fand im Nationalrat mit 157 zu 36
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) und im Ständerat mit 41 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
deutlich Zuspruch. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.12.2020
AMANDO AMMANN
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Politique sociale

Assurances sociales

Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

Ende März 2015 begann der parlamentarische Prozess zur Reform der Altersvorsorge
2020 mit der Beratung in der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des
Ständerats. Entgegen früheren Forderungen, die Reform an den Bundesrat
zurückzuweisen, damit dieser sie in zwei Pakete aufspalte, beschloss die Kommission
einstimmig, dem Plenum Eintreten zu empfehlen. Die Detailberatungen zogen sich von
April bis August, wobei die SGK-SR im Mai eine Sondersitzung ansetzte und Mitte August
teils in Anwesenheit des Sozialministers Berset tagte. Die Zeit drängte, denn aus
mehreren Gründen schien es wichtig, die Vorlage noch im September 2015 ins Plenum
bringen zu können. Einerseits kann nur so verhindert werden, dass aufgrund der
auslaufenden IV-Zusatzfinanzierung die Mehrwertsteuer per Ende 2017 gesenkt würde,
bloss um kurze Zeit später bei Inkrafttreten der Reform wieder erhöht zu werden – ein
aufwändiger und teurer Vorgang, und damit ein möglicher Grund für die
Wirtschaftsverbände, die Reform entschlossen zu bekämpfen. Andererseits, so
zumindest die Darstellung in der Presse, setzten sich vier gestandene
Sozialpolitikerinnen und -politiker aus den Mittefraktionen im Ständerat dafür ein, die
Reform noch vor den Wahlen zu beraten, da sie bei diesen nicht mehr antraten und
entsprechend nach der Herbstsession aus dem Rat ausscheiden würden. Es handelte
sich dabei um Urs Schwaller (cvp, FR), Verena Diener (glp, ZH), Felix Gutzwiller (fdp, ZH)
und Doris Fiala (fdp, ZH). Nicht zuletzt bestand das Gefühl eines generellen Zeitdrucks
angesichts der negativen Entwicklungen in der ersten und zweiten Säule.

Am 17. August präsentierte die Kommission die Ergebnisse der Beratung in einer
Medienkonferenz. Nach rund 45 Stunden Beratungszeit hatte sie die Reform letztlich
einstimmig mit 9 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen. Der Erhöhung des
Rentenalters für Frauen stimmte die Kommission zu, und sie verkürzte dabei den
Anpassungszeitraum von sechs auf vier Jahre. Die punktuelle Erhöhung des
Referenzalters für Frauen sah die SGK eingebettet in allgemeine Bestrebungen zur
Flexibilisierung des Zeitpunktes des Altersrücktritts. Die Änderungen bei den Witwen-
und Waisenrenten lehnte die Kommissionsmehrheit dagegen ab, womit gegenüber dem
Bundesratsentwurf Einsparungen in der Höhe von CHF 340 Mio. wegfallen. Sie folgte
dem Bundesrat bei der Senkung des BVG-Umwandlungssatzes auf 6 Prozent. Jedoch
entwarf die Kommission ganz andere Ausgleichsmassnahmen als jene, die die Regierung
vorgesehen hatte: Nur ein Teil des Ausgleichs sollte über die berufliche Vorsorge
geschehen, so die Idee, der andere Teil soll über die AHV abgewickelt werden. Der
Grundsatzentscheid dazu war in der Kommission einstimmig mit drei Enthaltungen
gefallen. Konkret soll der Koordinationsabzug in der zweiten Säule nur leicht gesenkt
und nicht gestrichen werden, dafür sollen alle neuen AHV-Renten um CHF 70
aufgestockt und der Plafond für Ehepaar-Renten in der AHV von 150 auf 155% einer
Einzelrente erhöht werden. Zudem sollen die Altersgutschriften in der beruflichen
Vorsorge gegenüber dem Entwurf des Bundesrats erhöht und anders gestaffelt werden.
Der Beitragsbeginn soll von aktuell 25 auf 21 Jahre gesenkt werden. Auf einen
Interventionsmechanismus in der AHV, eine Schuldenbremse, welche bei der
Unterschreitung eines Schwellenwerts zu automatischen Beitragserhöhungen und
Leistungseinschränkungen führen würde, wollte die Kommission verzichten. Bezüglich
der Finanzierung der Reform sah die Ständeratskommission im Gegensatz zum
Bundesrat eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um nur ein anstelle von 1,5 Prozent vor.
Die Anpassung sollte zudem in drei Schritten erfolgen. Die Ausgabenerhöhungen bei der
AHV sollten innerhalb dieser finanziert werden, und zwar mit 0,3 Lohnprozenten, die je
hälftig auf Arbeitgeber und Arbeitnehmende zu verteilen sind. Die vom Bundesrat
vorgesehene Senkung des Bundesanteils in der AHV-Finanzierung lehnte die
Kommission ab. Aus der Vorlage streichen wollte die SGK-SR ebenso die beiden
bundesrätlichen Vorschläge, den Vorbezug der AHV-Rente für Personen mit tiefem und
mittlerem Einkommen abzufedern und die AHV-Beiträge für Selbstständige und
Arbeitnehmende zu vereinheitlichen sowie die für erstere sinkende Beitragsskala
abzuschaffen. Eine zusätzliche Belastung der Selbstständigerwerbenden um CHF 330
Mio., wie sie der ursprüngliche Entwurf  verursacht hätte, wollte die
Kommissionsmehrheit nicht hinnehmen. Grundsätzlich verfolgte die SGK-SR mit dem
Verzicht auf verschiedene vom Bundesrat vorgesehene Anpassungen das Ziel, die
Reform als ganze zu entlasten. Insgesamt waren zu den Mehrheitsanträgen der
Kommission 13 Minderheitsanträge eingegangen, über welche das Ständeratsplenum zu
entscheiden hat.

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 26.03.2015
FLAVIA CARONI
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In Medien und Öffentlichkeit wurde der von der Kommission des Nationalrats
vorgesehene Ausbau bei der AHV als grosse Überraschung aufgenommen. Auch die
geplante Finanzierung über eine Erhöhung der Lohnbeiträge kam unerwartet. Die Rede
war von einer Mitte-Links-Allianz aus CVP und SP, welche die Vorlage geprägt und sich
gegenseitig das Einbringen zentraler Inhalte des Parteiprogramms in die Reform
ermöglicht habe – die Erhöhung der AHV-Renten bei der SP, die Besserstellung der
Ehepaare bei der CVP. Gleichzeitig schien klar, dass die Reform Bersets mit dem
Entscheid der ständerätlichen Kommission eine erste Hürde genommen hatte.
Insbesondere die geplante Erhöhung der AHV-Renten führte jedoch zu Kritik: Damit
würden die Einsparungen, welche durch die Erhöhung des Frauenrentenalters
entstehen, gleich wieder aufgebraucht, so bürgerliche Exponenten. Weiterhin wurde
von verschiedener Seite angemerkt, die Reform sichere die Finanzierung der
Altersvorsorge bloss bis ins Jahr 2030, nicht jedoch darüber hinausgehend. 5

1) AB SR, 2016, S. 9; Erläuternder Bericht zum Vorentwurf: Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes
gewaltbetroffener Personen; Gloor/Meier/Büchler (2015). Evaluation «Umsetzung und Wirkung von Art. 28b ZGB»;
Kommissionsbericht RK-SR vom 11.01.2016; NZZ, SGT, 8.10.15
2) AB NR, 2019, S. 1138 ff.; AB SR, 2019, S. 402 ff.; BBl, 2019, S. 4651 ; Geschäftsbericht des Bundesrates 2018 (I);
Geschäftsbericht des Bundesrates 2018 (II)
3) AB NR, 2020, S. 2417 ff.; Medienmitteilung SiK-NR vom 17.11.20
4) AB NR, 2020, S. 2308ff.; AB NR, 2020, S. 2729; AB SR, 2020, S. 1438f.
5) Fahne zu den Beschlüssen der SGK-SR; Medienmitteilung SGK-SR vom 14.08. und 17.08.2015; Medienmitteilung SGK-SR
vom 26.03.2015; BZ, 29.6.15; NZZ, 11.8.15; AZ, BZ, Lib, NZZ, TA, 18.8.15; BaZ, 19.8.15; BZ, 22.8.15

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 01.01.65 - 01.01.21 5


